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ren der Staatsanwalt, im gerichtlichen Ver
fahren das Gericht.

§71
Mitwirkung der Jugendhilfe

(1) Die Organe der Jugendhilfe sind ver
pflichtet, im Ermittlungsverfahren auf Er
suchen des Staatsanwaltes oder der Unter
suchungsorgane und im gerichtlichen Ver
fahren auf Ersuchen des Gerichts mitzu
wirken. Ihre Mitwirkung ist insbesondere 
notwendig, wenn
— gegenüber dem Jugendlichen bereits von 

den Organen der Jugendhilfe Maßnah
men der Erziehungshilfe getroffen wur
den;

— der Jugendliche unter Vormundschaft 
steht;

— der Jugendliche erneut straffällig 
wurde;

— Zweifel an dem Vorliegen der persönli
chen Voraussetzungen der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit des Jugendli
chenbestehen;

— die Erziehungsberechtigten ihre Rechte 
nach diesem Gesetz nicht wahrnehmen 
können.
(2) Die Mitwirkung der Organe der Ju

gendhilfe ist darauf gerichtet,
— zur tatbezogenen Aufklärung und Be

urteilung der Persönlichkeitsentwicklung 
und der Familien- und sonstigen Erzie
hungsverhältnisse des Jugendlichen bei
zutragen;

— Hinweise zur Beurteilung der Schuld
fähigkeit des Jugendlichen zu geben;

— Vorschläge zur Anordnung von Maßnah
men im Ermittlungsverfahren, zur An
wendung von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit und zur 
weiteren Gestaltung der Erziehungs
und Lebensverhältnisse des Jugendli
chen zu unterbreiten.
Eine schriftliche Stellungnahme zu den 

im Ersuchen gestellten Fragen ist insbeson
dere erforderlich, wenn Anklage zu erhe
ben ist.

(3) Wirken die Organe der Jugendhilfe 
am Strafverfahren mit, haben sie das Recht, 
den Jugendlichen und die Erziehungsbe
rechtigten zu den Familien- und sonstigen 
Erziehungsverhältnissen selbständig zu be
fragen und an Befragungen und Verneh
mungen durch den Staatsanwalt und die 
Untersuchungsorgane mit deren Einver

ständnis teilzunehmen. Sie sind berechtigt, 
in der gerichtlichen Hauptverhandlung Fra
gen zu stellen und Erklärungen abzugeben.

§72
Recht auf Verteidigung in Strafverfahren 

gegen Jugendliche

(1) Jugendliche Beschuldigte und Ange
klagte haben das Recht, sich selbst einen 
Verteidiger zu wählen. Der gesetzliche Ver
treter des Jugendlichen ist berechtigt, für 
diesen die Wahl vorzunehmen.

Anmerkung: Vgl. §§ 13 und 61 ff. StPO. 
Vgl. ferner die Anm. zu § 63 StPO. Zur Ent
schädigung des Beistandes während seiner 
unmittelbaren Mitwirkung am Strafverfah
ren vgl. § 13 Abs. 2, § 15 der АО über die Ent
schädigung für Schöffen und Beteiligte am 
Gerichtsverfahren sowie für Mitglieder der 
Schiedskommissionen (Reg.-Nr. 12).

(2) Wird kein Verteidiger gewählt, so 
bestellt das Gericht dem Jugendlichen einen 
Rechtsanwalt als Verteidiger,

1. wenn einem Erwachsenen ein Vertei
diger zu bestellen wäre;

2. wenn dem Erziehungsberechtigten die 
Rechte nach diesem Gesetz entzogen sind.

Es hat ferner einen Rechtsanwalt als 
Verteidiger zu bestellen, wenn dies wegen 
der Persönlichkeit des Jugendlichen oder 
wegen der Schwierigkeit der Sache gebo
ten erscheint.

(3) In den übrigen Fällen ist dem Ju
gendlichen durch das Gericht ein Beistand 
zu bestellen. Der Beistand hat die Rechte 
und Pflichten eines Verteidigers. Er hat sich 
mit der bisherigen Entwicklung und den 
Erziehungsverhältnissen des Jugendlichen 
vertraut zu machen.

§73
Sachkundige Durchführung 

des Verfahrens

Richter und Schöffen, die in Strafver
fahren gegen Jugendliche mit wirken, sollen 
mit den besonderen Fragen der Entwick
lung und Erziehung Jugendlicher vertraut 
sein. Entsprechendes gilt für die Jugend
strafverfahren bearbeitenden Staatsanwälte 
und Mitarbeiter der Untersuchungsorgane.


